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SATZUNG 

 

§1 

Name, Sitz, Zweck, Geschäftsjahr 

1. Der am 02.03.1989 in Münster gegründete Verein führt den Namen: Förderkreis 
Hochschulsport Münster e.V. Der Verein hat seinen Sitz in Münster (Westfalen). 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 
Förderung des Hochschulsports und der sportlichen Jugendhilfe. Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den 
Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§2 

Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden. 

2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches 
Aufnahmegesuch zu richten. Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgt durch den 
Vorstand. 

3. Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstands sowohl Mitglieder als auch 
Nichtmitglieder, die sich in besonderer Weise für den Verein engagieren, zu 
Ehrenmitgliedern ernennen. Ehrenmitglieder haben alle Rechte der Vereinsmitglieder. 

 

§3 

Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod bzw. bei jur. Personen durch Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens und bei Erlöschen, Ausschluss oder Auflösung des Vereins. 

2. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Bei Ausscheiden aus dem 
Verein bestehen keine Ansprüche finanzieller Art gegen den Verein oder das 
Vereinsvermögen. 

3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Vorstand aus dem Verein 
ausgeschlossen werden: 

a) wegen Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen oder Missachtung von 
Anordnungen der Organe des Vereins 

b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung 
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c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins. 

 

§4 

Beiträge 

1. Der jährliche Mitgliedsbeitrag in Geld sowie außerordentliche Beiträge werden von der 
Mitgliederversammlung festgelegt. 

2. Der Vorstand kann auf schriftlichen Antrag des Mitglieds Beiträge ganz oder teilweise 
erlassen oder stunden. 

3. Ehrenmitglieder sind von der Zahlung des Mitgliedsbeitrags befreit. 

 

§5 

Stimmrecht und Wählbarkeit 

1. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

2.  Als Vorstandmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an wählbar. 

 

§6 

Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand 

 

§7 

Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie wird vom 1. Vorsitzenden 
geleitet. 

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr 
statt. 

3. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere: 

a) Entgegennahme des Berichts des 1. Vorsitzenden 
b) Entgegennahme des Kassenberichts und des Berichts der Kassenprüfer 
c) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
d) Entlastung des Vorstandes 
e) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 
f) Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 
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4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von drei Wochen 
mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 

a) der Vorstand beschließt 
b) ein Viertel der Mitglieder schriftlich beim 1. Vorsitzenden beantragt hat. 

5. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den 1. Vorsitzenden durch 
schriftliche Einladung. 

Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 
mindestens drei Wochen liegen. 

6. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung 
mitzuteilen.  

7. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

8. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen müssen im 
Wortlaut mit der Einladung bekanntgegeben werden. Sie können nur mit einer Mehrheit 
von Zweidritteln der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 

9. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens zwei 
Wochen vor der Versammlung schriftlich beim 1. Vorsitzenden des Vereins eingegangen 
sind und den Mitgliedern mindestens eine Woche vorher zur Kenntnis gebracht wurden. 

Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die Mitgliederversammlung mit 
einer Zweidrittel-Mehrheit beschließt, dass sie als Tagesordnungspunkt aufgenommen 
werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung bedarf der Einstimmigkeit. 

10. Dem Antrag eines Mitglieds auf geheime Abstimmung muss entsprochen werden. 

 

§8 

Vorstand 

1. Der Vorstand arbeitet bestehend aus: 

a) dem 1. Vorsitzenden 

b) dem 2. Vorsitzenden  

c) dem Kassenwart 

d) dem Geschäftsführer und 

e) zwei weiteren Mitgliedern für besondere Aufgaben. 

2. Der 1. Vorsitzende und der Kassenwart vertreten den Verein im Sinne des §26 BGB 
gerichtlich und außergerichtlich. Sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. 

3. Der 1. Vorsitzende beruft die Sitzungen des Vorstands ein und leitet sie. 
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4. Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues 
Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

5. Zu den Aufgaben des Vorstands gehört insbesondere die Durchführung der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung. 

6. Der Vorstand leitet den Verein; er ist für alle Aufgaben zuständig, die sich aus der 
Satzung ergeben. 

7. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des 1. Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

§ 9 

Protokollierung der Beschlüsse 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands ist jeweils ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten 
Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 10 

Wahlen 

Die Mitglieder des Vorstands sowie die Kassenprüfer werden auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist 
zulässig. 

 

§ 11 

Kassenprüfung 

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung 
gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung 
einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstands. 

 

§ 12 

Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es 

a) der Vorstand mit einer Mehrheit von Dreiviertel aller seiner Mitglieder 
beschlossen hat, oder 

b) von einem Drittel der Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde. 
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3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der Mitglieder anwesend 
sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreiviertel der erschienenen 
Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

Sollten bei der Versammlung weniger als 50% der Mitglieder anwesend sein, ist eine 
zweite Versammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig ist. 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes 
fällt sein Vermögen an die Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, Schlossplatz 2, 48149 Münster mit der Zweckbestimmung, dass 
dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Hochschulsports 
verwendet werden darf. 

 

 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt. 

Münster, den 27.10.2021. 


